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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1975

Norm

ABGB §271

AußStrG §9 Abs1 B1

JWG §22 zweiter Satz

Rechtssatz

Wurde gem § 22 zweiter Satz JWG die Bezirksverwaltungsbehörde (zwecks Hereinbringung von Unterhaltsbeträgen für

einen Minderjährigen) zum besonderen Kurator bestellt, so ist sie nicht auch befugt, Rechtsmittel gegen die Ablehnung

des Antrages auf Aberkennung der väterlichen Gewalt zu erheben.
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